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1955 wurde die Bundeswehr gegründet – zehn 
Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation 
des nationalsozialistischen Deutschlands, in 
einer Zeit des politischen und gesellschaftlichen 
Neuanfangs. Seither hat sie viele Veränderungen 
durchlaufen, in ihrem Erscheinungsbild wie in 
ihrer inneren Verfasstheit. Veränderungen, die 
Ausdruck und Folge sind von weltpolitischen 
Umbrüchen, politischen Entscheidungen, 
gesellschaftlichen Veränderungsprozessen. Die 
Bundeswehr als militärische Organisation ist eng 
verbunden mit der deutschen Gesellschaft und 
ihrer Geschichte.

Anlässlich des 70. Jahrestags der Aufstellung der 
Bundeswehr zeigen wir in dieser Ausgabe von 
„Im Fokus“ Dokumente aus dem Archivgut des 
Bundesarchivs zur Geschichte der Bundeswehr. 
Das Heft versteht sich als Beitrag zur Militär-
geschichte der Bundesrepublik Deutschland, 
indem es – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – 
in fünf Kapiteln eine Zusammenstellung von 
Text-, Bild-, und Filmdokumenten aus unseren 
umfänglichen und vielseitigen Archivbeständen 
präsentiert, die zur weiteren Beschäftigung 
mit der Bundeswehr als integralem Teil der 
deutschen Gesellschaft anregen sollen.

Jedes Kapitel beleuchtet schlaglichtartig eine 
ausgewählte Facette des Themenkomplexes 
„Staat, Militär und Gesellschaft“ der Bundes
republik Deutschland – von den Anfängen bis 
in die 1990er Jahre. 

Die Dokumente des ersten Kapitels präsentieren 
Momentaufnahmen auf dem Weg zur Auf-
stellung der Bundeswehr: Im Jahr 1950 durch 
die NS-Herrschaft moralisch diskreditiert, 
entmilitarisiert und von den Besatzungsmächten 
misstrauisch beäugt, war (West-)Deutschland 
fünf Jahre später weitgehend souverän und 
mit seinen nun aufzustellenden Streitkräften 
integriert in das westliche Verteidigungsbündnis 
der NATO, zusammen mit ehemaligen Kriegs-
gegnern. Gleichzeitig wurden die neuen Streit-
kräfte fest in der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung der kurz zuvor gegründeten 
Bundesrepublik Deutschland verankert.

Das zweite Kapitel stellt Dokumente vor, die 
zeigen, wie sich die Aufgaben der Bundeswehr 
veränderten. Neben dem Hauptauftrag der 
Landes- und Bündnisverteidigung leistete sie 
bald humanitäre Hilfs- und Katastrophenein
sätze im In- und Ausland: Auf Einsätze in Ma-
rokko nach einer Giftepidemie 1959 und einem 
Erdbeben 1960 folgte zwei Jahre später ein Ein-
satz bei der großen Sturmflutkatastrophe an der 
deutschen Nordseeküste. Nach 1990 wuchs die 
Bundeswehr zusätzlich in die Rolle einer Armee, 
die weltweit bei der internationalen Krisen- und 
Konfliktbewältigung eingesetzt wurde. Text- und 
Bilddokumente zu den UN-Einsätzen in Somalia 
1992–94 illustrieren den Auftakt zur Ära der 
Bundeswehr als „Armee im Einsatz“. 

Einleitung
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Alle Berufs- und Tätigkeitsfelder innerhalb der 
Streitkräfte stehen heute Frauen offen. Dem Weg 
dahin widmet sich das dritte Kapitel mit aus-
gewählten Dokumenten: Das grundgesetzliche 
Verbot des Dienstes von Frauen an der Waffe be-
kam Mitte der 1970er Jahre erste Risse. Die Lauf-
bahnen des Sanitätsdienstes wurden schrittweise 
für Bewerberinnen geöffnet. Und als ein Urteil 
des Europäischen Gerichtshofes im Jahr 2000 den 
europäischen Grundsatz der Gleichbehandlung 
von Männern und Frauen einforderte, wurde 
die pauschale, Frauen vom Dienst an der Waffe 
ausschließende Verfassungsnorm schließlich 
gegenstandslos. 

Das Verhältnis zwischen Militär und west
deutscher Zivilgesellschaft beleuchtet das vierte 
Kapitel: Fotos und Flugblätter illustrieren, wie 
schon in den 1950ern Menschen gegen Wiederbe-
waffnung, Kriegsdienst und atomare Bewaffnung 
der Bundeswehr protestierten. Dokumente aus 
Akten der Bundeswehr zeigen, wie diese auf die in 
den 1960ern entstehenden Ostermärsche blickte, 
während Dokumente zu Friedensdemonstra-
tionen und gewaltsamen Ausschreitungen in 
Bremen 1980 Einblick geben in das gesellschaft-
liche Klima während der Zeit des atomaren 
Wettrüstens und des NATO-Doppelbeschlusses. 
Und Fotos demonstrierender Soldaten in Uniform 
belegen, dass der allgemeine gesellschaftliche 
Wertewandel auch vor den Kasernentoren der 
Bundeswehr nicht haltmachte. 

Im fünften Kapitel veranschaulichen historische 
Dokumente die Herausforderungen, vor die die 
deutsche Einheit die Bundeswehr am 3. Oktober 
1990 stellte: den Wechsel Zehntausender Sol-
daten der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR 
zur Bundeswehr; Sicherung und Entsorgung von 
Waffen, Munition und anderem Material der 
aufgelösten ostdeutschen Armee; die Beteiligung 
der Bundeswehr am Rückbau der innerdeut-
schen Grenzanlagen der ehemaligen DDR; die 
Begleitung des Abzugs der früheren sowjetischen 
Streitkräfte aus Deutschland. Ausgewählte 
Dokumente beleuchten das persönliche Erleben 
in der Phase der „Armee der Einheit“. 

In den vergangenen 70 Jahren entstanden beim 
Bundesministerium der Verteidigung, bei seinen 
Vorgängerinstitutionen und der Bundeswehr 
große Aktenmengen und umfangreiches Foto- 
und Filmmaterial. Das Bundesarchiv verwahrt 
dauerhaft jenen Teil davon, dem bleibender 
Wert zukommt, und macht das Archivgut im 
Rahmen der Vorgaben des Bundesarchivgesetzes 
öffentlich zugänglich. 

Diese historischen Dokumente zur Bundeswehr 
überliefert das Bundesarchiv deutungs- und 
ergebnisoffen. Als Teil des Gedächtnisses 
der Gesellschaft ermöglicht es hierüber den 
Menschen, historische Zusammenhänge zu 
erfassen, Sachverhalte einzuordnen und sich die 
Geschichte der bundesdeutschen Streitkräfte zu 
erschließen – mit „(F)Akten statt Fake News“. 

Die für dieses Heft ausgewählten histori-
schen Quellen stammen Großteils aus dem 
„militärischen“ Teil des Archivguts des Bundes-
archivs – ergänzt durch Dokumente aus den 
archivierten Unterlagen des Bundeskanzleramtes 
und aus Beständen des Bild- und Filmarchivs 
des Bundesarchivs. 
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1 
Die Gründung 
der Bundeswehr

1955, zehn Jahre nach dem Ende der NS-Herr-
schaft und der bedingungslosen Kapitulation, 
rüstete die Bundesrepublik Deutschland Soldaten 
aus. Die ehemaligen westlichen Kriegsgegner, 
im Besonderen die USA, hatten großes Interesse, 
die Bundesrepublik in eine gesamteuropäische 
Verteidigung einzubeziehen. Grund war die 
sowjetische Bedrohung Westeuropas. 

Beim Aufbau der neuen Streitkräfte spielten die 
Werte der neuen freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung eine große Rolle: Das Konzept 
der Inneren Führung und das Leitbild des 

„Staatsbürgers in Uniform“ waren von Anfang 
an zentral – auch als Ergebnis einer bewussten 
Abgrenzung von den negativen Erfahrungen der 
Weimarer Republik und dem Terror der NS-Zeit. 

Die ersten Soldaten der Bundeswehr waren Frei-
willige. Kurz darauf wurde die Wehrpflicht einge-
führt, um die zahlenmäßigen Aufstellungsziele zu 
erreichen. Und da niemand gegen sein Gewissen 
zum Kriegsdienst an der Waffe gezwungen 
werden darf, schufen Bundesregierung und Parla-
ment die Möglichkeit des zivilen Ersatzdienstes.
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Im Oktober 1950 trafen sich ausgewählte 
Militärexperten im Auftrag von Bundeskanzler 
Konrad Adenauer und entwickelten jene Ideen, die 
die spätere Bundeswehr prägten: die grenznahe 
Abwehr einer militärischen Aggression aus dem 
Osten und das Ideal des „Staatsbürgers in Uniform“.

Angesichts des Koreakrieges 1950 waren die 
westlichen Alliierten bereit, zur Abwehr des 
Kommunismus eine westdeutsche Wieder-
bewaffnung zuzulassen. Nachdem die Pläne 
einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft 
(EVG) 1954 gescheitert waren, wurde die Bundes
republik im Mai 1955 in die NATO aufgenom-
men. Im November des selben Jahres begann die 
Aufstellung der Bundeswehr.

↑	 Französisches Werbeplakat für die Europäische  
Verteidigungsgemeinschaft, 1950/54 
Das Plakat veranschaulicht die Idee einer gemeinsamen Abwehr 
gegen die Bedrohung durch totalitäre Regime von außen.
BArch, Plak 005-042-052

1.1 
Der Weg zur 
Bundeswehr

←	 Grafik zu Anflugzeiten von Flugzeugen und Raketen des 
Warschauer Paktes auf Ziele in der Bundesrepublik, 1957  
Das Dokument vermittelt einen Eindruck von der zeitgenössischen 
Bedrohungswahrnehmung seitens der NATO.
BArch, BW 2/2673, Bl. 93

↑	 Öffentliche Sitzung des Nordatlantikrates am 9. Mai 1955 in 
Paris mit erstmaliger Teilnahme der Bundesrepublik Deutschland 
BArch, B 145 Bild-P098967 / o. Ang.

wurden am 12.11.1955 zu den ersten 
Soldaten der Bundeswehr ernannt.

101 Freiwillige
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↓	 Persönlicher Aktenvermerk von Gerhard Graf von Schwerin 
über ein Treffen mit Bundeskanzler Konrad Adenauer, 25.5.1950
Diese Notiz ist ein frühes schriftliches Zeugnis dafür, wie Bundes-
kanzler Adenauer bei den westlichen Besatzungsmächten für die 
Notwendigkeit westdeutscher Streitkräfte warb. Noch im gleichen 
Monat wurde unter der Leitung Graf von Schwerins ein erster 
Beraterstab im Kanzleramt für die damit zusammenhängenden 
Fragen gebildet: die Zentrale für Heimatdienst.
BArch, BW 9/3105, Bl. 12

Was bedeutet „VS-Einstufung aufgehoben“?

Diese Stempelung ist im Kopf einiger Doku-
mente in diesem Heft zu finden. „VS“ steht für 
„Amtliche Verschlusssache“: eine Information, 
die zum Schutz der Sicherheit eines Staates 
geheim bleiben soll. Die Zentrale für Heimat-
dienst stufte 1950 die im Dokument enthalte-
nen Informationen als geheimhaltungsbedürftig 
ein. Jahre später hob das Bundesministerium der 
Verteidigung die VS-Einstufung auf. 

Lesen Sie hier einen Beitrag zu den 
frühen militärfachlichen Diskussionen 
in der Bundesrepublik 1949/1950.



9

↑	 Auftrag für eine militärische Expertentagung 1950, 4.10.1950
Das Ergebnis der geheimen Tagung des Expertenkreises im Kloster Himmerod (Rheinland-Pfalz) 
war die „Himmeroder Denkschrift“. Sie enthielt grundlegende Vorschläge für Organisation, Umfang 
und innere Verfassung des künftigen westdeutschen Militärs. Zunächst noch als Beitrag zu einer 
europäischen Armee gedacht, fanden die Überlegungen später Eingang in Planungen für die 
Bundeswehr im Rahmen der NATO.  
BArch, BW 9/3102, Bl. 128

Lesen Sie die 
„Himmeroder 

Denkschrift“ hier:
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↑	 Bundeskanzler Adenauer (l.) unterzeichnet in Paris den Vertrag zur Aufnahme Westdeutschlands in die NATO, 23.10.1954
Nach dem Scheitern einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft wurden die Pläne für eine westdeutsche Armee an die  
Rahmenbedingungen einer NATO-Mitgliedschaft angepasst. Die Aufnahme der Bundesrepublik in die NATO erfolgte zum 2. Mai 1955.
BArch, Bild 183-27146-0001 / o. Ang.

→	 Wolf Graf von Baudissin, 1954
Von Baudissin war Teilnehmer der Himmeroder Tagung und prägte 
im „Amt Blank“ maßgeblich das Konzept des „Staatsbürgers in 
Uniform“: Die künftigen Soldaten sollten ihren Dienst nicht nur auf 
der Grundlage von militärischem Können und nach dem Prinzip 
von Befehl und Gehorsam, sondern auch aus der Identifikation mit 
demokratischen Werten heraus verrichten.
Bundesregierung, B 145 Bild-00015666 / Unterberg, Rolf

↑	 Das „Amt Blank“
Im Oktober 1950 wurde die „Dienststelle des Bevollmächtigten 
des Bundeskanzlers für die mit der Vermehrung der alliierten 
Truppen zusammenhängenden Fragen“ gegründet. Leiter war der 
CDU-Politiker Theodor Blank. Das „Amt Blank“ übernahm die 
Planung einer neuen westdeutschen Armee von seiner Vorgänger-
organisation, der Zentrale für Heimatdienst. 
2. v. r.: Adolf Heusinger, Leiter der militärischen Abteilung im 
„Amt Blank“, 3. v. r.: Theodor Blank, 11.3.1955
Bundesregierung, B 145 Bild-00014085 / Teubner
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↑	 Schreiben aus dem „Amt Blank“ zu den Uniformen  
einer künftigen westdeutschen Armee, 25.10.1954 (Abschrift) 
Mit welcher Uniform sollten die Soldaten der künftigen Streitkräfte in Erscheinung treten? 
Bei den Diskussionen 1954 spielte neben materiellen Anforderungen auch die symbolische 
Abgrenzung gegenüber der Wehrmacht eine Rolle.
BArch, BW 9/1230a, Bl. 232

←	 Soldat des Panzerbataillons 5 im Feld- bzw. Kampfanzug, April 1957 (Ausschnitt)
Letztlich entsprachen die Helme der Bundeswehr denen der  
US Army und der belgischen Armee.
BArch, B 145 Bild-F004325-0006 / Teubner
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↑	 Vorschläge des „Amt Blank“ zur Gestaltung der Dienstflagge der zukünftigen Streitkräfte und der Hoheitskennzeichen  
von Gefechts- und Luftfahrzeugen, 11.5.1955
Im Begleitschreiben empfahlen die Bearbeiter die Einführung eigener, hoheitlicher Kennzeichen für die neuen Streitkräfte. Einerseits warnten 
sie dabei vor der Einführung einer besonderen „Kriegsflagge“, andererseits hoben sie die identifikationsstiftende Bedeutung von Symbolen für 
die Soldaten heraus. Das Eiserne Kreuz wurde als Symbol bereits in der Preußischen Armee, später durch das Deutsche Kaiserreich sowie in 
der Reichswehr der Weimarer Republik verwendet. Im Gegensatz dazu verwendete die Wehrmacht ein Balkenkreuz und das Hakenkreuz. 
BArch, BW 9/3662, Bl. 189
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↑	 „Bundesministerium für Verteidigung“ und 
Ernennung erster Freiwilliger der Bundeswehr
Im Juni 1955 wurde das „Amt Blank“ in „Bundes-
ministerium für Verteidigung“ umbenannt. Theodor 
Blank erhielt die Position des Verteidigungsministers. 
Im gleichen Jahr wurden die ersten Soldaten und 
Offiziere ernannt, unter ihnen die Generäle Adolf 
Heusinger und Hans Speidel, die vorher bereits als 
zivile Mitarbeiter im Amt Blank tätig waren.
V. r. n. l.: Generalleutnant Hans Speidel, Bundes-
minister für Verteidigung Theodor Blank, 
Generalleutnant Adolf Heusinger
BArch, Bild 183-34694-0003 / o. Ang.

↑	 Bundesminister für Verteidigung Theodor Blank am Rednerpult bei der 
Ansprache zur Überreichung der Ernennungsurkunden für die ersten 101 
Freiwilligen der Bundeswehr, Ermekeilkaserne (Bonn), 12.11.1955
BArch, Bild 146-1995-057-16 / o. Ang. 

↓	 Bundeskanzler Konrad Adenauer (3. v. l.) und Theodor Blank, Bundes
minister für Verteidigung (2. v. l.), besuchen in Andernach (Rheinland-Pfalz) 
die Ausbildungskompanien der neu gegründeten Bundeswehr, 20.1.1956
Die angetretenen Ausbildungskompanien bildeten den Ausgangspunkt der 
zu diesem Zeitpunkt noch namenlosen Armee. Durch das Soldatengesetz im 
März 1956 wurden die Streitkräfte erstmals als Bundeswehr bezeichnet.
Bundesregierung, B 145 Bild-00012010 / Unterberg, Rolf
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1.2 
Innere Führung und 
„Staatsbürger in Uniform“

→	 Einige der ersten Bundeswehr-
Freiwilligen auf einem Bahnsteig, 
2.1.1956  
Auf dem Schild eines der Männer 
steht offenbar seine zukünftige 
Einsatzeinheit: „Fla Bttr 50 
Koblenz“ – Flugabwehr-Batterie  
50 in Koblenz.
BArch, B 145 Bild-M1522-03 / 
Munker, Georg

↓	 Antreten von Angehörigen 
des Panzerbataillons 5 in der 
Flak-Kaserne in Koblenz, 
10.4.1957
BArch, B 145 Bild-F004330-0002 
/ Teubner

↑	 Waffenausgabe an Soldaten der 1. Lehrkompanie der 
Bundeswehr in Andernach, 20.1.1956  
Bundesregierung, B 145 Bild-00159933 / Denecke

Das Konzept der Inneren Führung und das 
Leitbild des „Staatsbürgers in Uniform“ sollen die 
individuellen Bürgerrechte der Soldaten mit dem 
Prinzip von Befehl und Gehorsam in Einklang 
bringen. Besonders das Soldatengesetz und das 
Wehrstrafgesetz als Teil der Wehrverfassung ge-
stalten dieses Spannungsverhältnis rechtlich aus.

Seit 1959 unterstützen die Wehrbeauftragten des 
Deutschen Bundestages das Parlament bei der 
Wahrnehmung seiner Kontrollrechte in Bezug 
auf die Bundeswehr. Zugleich ist die Institution 
eine wichtige Anlaufstelle für die Soldatinnen 
und Soldaten zur Wahrung ihrer Grundrechte.
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↑ →  Überlegung des „Amt Blank“ zu Einstellungskriterien für ehemalige Offiziere der Wehrmacht  
und früherer deutscher Armeen, 17.3.1954
Für ehemalige Wehrmachtsoffiziere galten besondere Einstellungskriterien. Wenn die neuen Streitkräfte schnell einsatz-
bereit sein sollten, brauchte man sie; andererseits wollte man aber kein NS-belastetes Personal. Besondere Ansprüche 
galten für Offiziere, die im Dienstgrad Oberst oder General eingesetzt werden sollten. 1955 wurde auf Grundlage eines 
eigenen Gesetzes der „Personalgutachterausschuss für die Streitkräfte“ eingesetzt. Dieses unabhängige Gremium 
beschied 470 von 553 Bewerbungen positiv. Der Tätigkeitsbericht vom 6.12.1957 ist als Bundestagsdrucksache 03/109 
veröffentlicht. 
BArch, BW 9/2592, Bl. 52ff.
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↑	 Antwort von Bundeskanzler Konrad Adenauer auf Kritik an der sogenannten Zenker-Rede,  
März 1956 (Abschrift)
Der kommissarische Leiter der Abteilung Marine, Karl-Adolf Zenker, hatte in einer Rede vor Angehörigen 
der neu aufgestellten Marine geäußert, es hafte „kein Makel“ an den Führungsspitzen der nationalsozialis-
tischen Kriegsmarine Erich Raeder und Karl Dönitz. Dadurch wurden die beiden NS-Admiräle in den Rang 
traditionsstiftender Vorbilder erhoben. In den 1950er Jahren unterschied die bundesdeutsche Gesellschaft 
vielfach zwischen einem verbrecherischen Nationalsozialismus einerseits und einer „sauberen“ Wehrmacht 
andererseits. Im Zuge des Zenker-Eklats kam es am 18. April 1956 durch eine Große Anfrage der SPD im 
Bundestag zu einer vergangenheitspolitischen Grundsatzdebatte über das Militär als Institution und die 
Rolle seiner Soldaten im Nationalsozialismus wie in der Demokratie.  
BArch, BW 9/728, Bl. 21
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↑ →  Bericht der Unterabteilung für Innere Führung im Bundesministerium für Verteidigung über Verstöße  
gegen die soldatische Ordnung, 2.8.1956
Unter dem Begriff „Besondere Vorkommnisse“ erfasste die Bundeswehr auch Verstöße ihrer Soldaten gegen Normen 
der soldatischen Ordnung. Das Spektrum reichte dabei von persönlichem Fehlverhalten bis hin zu menschlichen 
Tragödien. Dem Leitgedanken der Inneren Führung folgend, versuchte man, „abweichendem Verhalten“ nicht nur 
durch Disziplinierung, sondern auch durch Ursachenforschung und Fürsorge zu begegnen. Diese Herausforderungen 
wuchsen in dem Maße, wie sich die Bundeswehr durch die Wehrpflicht zu einer Massenorganisation vergrößerte.  
Dies galt besonders im Hinblick auf den gesellschaftlichen Wertewandel in der Bundesrepublik Deutschland.
BArch, BW 9/2592, Bl. 117–118
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↑ →  Vermerk des Ministeriums für Verteidigung zu den Befugnissen eines künftigen 
Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestags, 12.4.1956
Im Zuge der Ausarbeitung der Wehrverfassung wurde das Amt des Wehrbeauftragten 
des Deutschen Bundestags geschaffen. Seine grundlegenden Aufgaben legte Artikel 45b 
des Grundgesetzes fest. 1959 nahm der erste Wehrbeauftragte seine Arbeit auf. 
BArch, BW 1/316378, Bl. 11
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Berichte der/des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestags

Der oder die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags legt re-
gelmäßig Berichte vor, die sich auf Truppenbesuche und Eingaben 
von Soldatinnen und Soldaten stützen. Die Berichte dokumen-
tieren so objektive und subjektiv empfundene Missstände und 
Unzulänglichkeiten in der Bundeswehr. Zudem findet das Prinzip 
der Soldaten als „Staatsbürger in Uniform“ in dieser Art des Be-
schwerderechts Ausdruck.

Akten zur Tätigkeit der Wehrbeauftragten befinden sich im Parla-
mentsarchiv des Deutschen Bundestags und in der Überlieferung 
des Bundesministeriums der Verteidigung.

→	 Der erste Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags,  
Helmuth von Grolman (parteilos, 1959–1961), 1959
Bundesregierung, B 145 Bild-00103477 / o. Ang.
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↑ →  Redevorlage für Verteidigungsminister Franz Josef Strauß zum Thema „Politisches Verhalten des Soldaten“, 1957
Das Dokument fasst die Erwartungen an die politischen Einstellungen und Verhaltensweisen der Bundeswehrangehörigen 
zusammen. Der im Dokument erwähnte Hans von Seeckt war oberster Militär der Reichswehr zu Beginn der Weimarer Republik. 
Erich Ollenhauer war 1952 bis 1963 SPD-Vorsitzender und ein Gegner der Wehrpflicht. Der Begriff „Itaker“ am Ende der ersten 
Seite stammt aus der deutschen Soldatensprache des Zweiten Weltkriegs (urspr. „Itaka“: „Italienischer Kamerad“).
BArch, BW 2/20173
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Während die ersten Einheiten der Bundeswehr 
1955 noch aus Freiwilligen bestanden, ver-
abschiedete der Bundestag am 7. Juli 1956 das 
Wehrpflichtgesetz. Es verpflichtete alle Männer 
zwischen 18 und 45 Jahren zum Wehrdienst. 
Möglich geworden war die Wehrpflicht durch 
eine kontroverse Grundgesetzänderung 1954. 

Das Wehrpflichtgesetz sah zugleich einen zivilen 
Ersatzdienst vor, da das Grundgesetz festlegt, dass 
niemand gegen sein Gewissen zum Dienst an der 
Waffe verpflichtet werden darf. Ausgestaltet wurde 
dieses Recht durch das Zivildienstgesetz 1960.

2011 setzte die damalige Bundesregierung den 
Wehrdienst und den zivilen Ersatzdienst aus.

1.3 
Wehrpflicht – ein  
gesellschaftliches Thema

→	 Demonstration 
der Münchener 
Gruppe der Inter-
nationale der 
Kriegsdienstver-
weigerer gegen die 
bereits eingeführte 
Wehrpflicht, 
24.2.1957 
(Ausschnitt)
BArch, Bild 
183-37016-0004 
/ Laim

Video: Diskussionsveranstaltung zur  
Wiederbewaffnung (1:50 Min.)

Im November 1954 nahmen Mitarbeiter des „Amt 
Blank“ an einer Ausgabe der sogenannten Mittwochs
gespräche im Kölner Hauptbahnhof teil. Sie stellten 
sich den Fragen von jungen Männern zu Wiederauf-
rüstung und Wehrdienst.

BArch, Neue Deutsche Wochenschau Nr. 250/1954,  
Film: 69332

Sehen Sie den Ausschnitt im Digitalen 
Lesesaal des Bundesarchivs.
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↑	 Kabinettsvorlage des Gesetzentwurfs zur allgemeinen Wehrpflicht, 30.1.1956 (Auszug)
Am 7. Juli 1956 verabschiedete der Deutsche Bundestag das Wehrpflichtgesetz. Damit waren ab dem 
Inkrafttreten am 21. Juli alle Männer im wehrfähigen Alter zum Wehrdienst verpflichtet.
BArch, BW 1/5437, Bl. 25
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↑	 Öffentlicher Aufruf des Kreiswehrersatzamtes Bonn zur 
Musterung für den Grundwehrdienst, Januar 1957
Bei der Musterung wurde vor allem festgestellt, ob die Wehr
pflichtigen gesundheitlich für den Militärdienst geeignet waren.
BArch, Plak 005-001-028



27

Video: Die Erfassung der ersten Wehrpflichtigen 
(0:57 Min.)

Aufgerufen zur sogenannten Wehrerfassung waren 
zunächst alle wehrpflichtigen Männer des Geburts-
jahrgangs 1937. Die Registrierung erfolgte anfangs 
noch durch die Einwohnermeldeämter. 

BArch, Neue Deutsche Wochenschau Nr. 351/1956,  
Film: 71357

Sehen Sie den Ausschnitt im Digitalen 
Lesesaal des Bundesarchivs.

←	 Soldaten des Panzerbataillons 5  
in der ehemaligen Flak-Kaserne in 
Koblenz, 10.4.1957
Eine Woche zuvor waren die ersten 
Wehrpflichtigen in das Bataillon einge-
rückt. Waffen und Großgerät stammten 
aus US-Militärhilfe. Zu sehen ist ein ameri-
kanischer Kampfpanzer M47 Patton.
BArch, B 145 Bild-F004323-0010 / Teubner

←	 Generalinspekteur der Bundeswehr 
Adolf Heusinger empfängt den 
100.000sten Bundeswehrsoldaten, 
25.10.1957
Der 18-jährige Klaus-Jürgen Theimann 
aus Hemer/Sauerland, Dienstantritt am 
18.7.1957, erhielt eine Ausgabe des Buchs 
„Die großen Deutschen“ sowie ein Porträt 
des Bundesverteidigungsministers Franz 
Josef Strauß.
BArch, Bild 183-50718-0031 / o. Ang.
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↑ →  Vermerk für die Kabinettssitzung zum Gesetzentwurf über den zivilen Ersatzdienst, 7.1.1957 (Auszug)
Bereits Artikel 4 des Grundgesetzes legte fest, dass niemand gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst an der 
Waffe gezwungen werden darf. Das Wehrpflichtgesetz gestaltete diesen Grundsatz aus, indem es einen zivilen 
Ersatzdienst einführte. Die Zulassung zum Ersatzdienst erfolgte jedoch nur auf Antrag und nach Prüfung durch 
einen Prüfungsausschuss.  
BArch, B 136/8895, Bl. 311–312
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← 	Wehrersatzdienstleistender beim Spülen 
in einer Großküche, 1966
Der „Zivildienst“ entwickelte sich zu einer 
tragenden Säule des Sozial- und Pflege-
wesens in Deutschland. Zusammen mit dem 
Wehrdienst wurde er 2011 ausgesetzt.
BArch, B 145 Bild-M1517-42A / Munker, 
Georg
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2 
Aufgaben der  
Bundeswehr

Das Grundgesetz regelt in Artikel 87a die Auf­
stellung und Aufgaben der Streitkräfte. Der 
Hauptauftrag der Bundeswehr ist demnach die 
Landes- und Bündnisverteidigung. So schützte 
die Bundeswehr während des Kalten Krieges zu­
sammen mit den NATO-Partnern Westeuropa vor 
einem Angriff des Warschauer Paktes.

Bereits wenige Jahre nach ihrer Aufstellung ent­
sandte die Bundesregierung die Bundeswehr zu­
dem zu Hilfseinsätzen im In- und Ausland. Ihre 
ersten humanitären Einsätze im Ausland waren 
1959/1960 in Marokko, 1962 folgte der erste 
große Inlandseinsatz bei einer Flutkatastrophe 
in Norddeutschland.

Nach 1990 beteiligte sich die Bundesrepublik auch 
militärisch an der internationalen Krisen- und 
Konfliktbewältigung. Soldatinnen und Soldaten 
der Bundeswehr leisteten zahlreiche Beiträge 
zur Stabilisierung, insbesondere in Somalia, auf 
dem Balkan und in Afghanistan. 1994 bestätigte 
das Bundesverfassungsgericht die Zulässigkeit 
der Auslandseinsätze, verpflichtete aber die 
Bundesregierung, die Zustimmung des Deutschen 
Bundestages einzuholen.

Bundesverfassungsgericht bestätigt 
Zulässigkeit von Auslandseinsätzen

12.7.1994

→	 Kampfpanzer 
Leopard 2 der 
Bundeswehr während 
des Herbstmanövers 
„Fränkischer Schild“  
im Raum Würzburg, 
23.9.1986
BArch, B 145 
Bild-F073485-0011 / 
Schambeck, Arne

§
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2.1 
Die Bundeswehr  
in der Landes- und  
Bündnisverteidigung

Entlang der innerdeutschen Grenze – einer 
der exponiertesten „Frontlinien“ während der 
Ost-West-Konfrontation – versuchten die NATO-
Bündnispartner, durch Präsenz die Sowjetunion 
und das von ihr dominierte Militärbündnis des 
Warschauer Paktes abzuschrecken. Ein wichtiger 
Bestandteil dieser Strategie waren regelmäßige 
und öffentliche Manöver: Sie dienten dazu, die 
Verteidigungsfähigkeit im Bündnisrahmen zu 
demonstrieren und das Zusammenspiel der 
Truppenverbände für den Ernstfall zu üben. 

←	 Auszug aus dem Weißbuch von 1983
Erläutert wurde hier, wie die Bundes-
republik Deutschland im Falle einer 
militärischen Aggression aus dem 
Osten durch die Bundeswehr verteidigt 
werden sollte. Das Schaubild zeigt die 
sogenannte „Schichttorte“ der eng 
aneinandergereihten Truppenteile 
der Bundeswehr und ihrer NATO-
Verbündeten. Gemeinsam sollten sie 
einen Angreifer möglichst grenznah 
zurückwerfen (Vorneverteidigung).
BArch, BW 1/637752

Die Bundesregierung verabschiedete im Ver-
lauf der Jahrzehnte mehrere Weißbücher zur 
Bundeswehr. Sie waren das höchste sicherheits- 
und verteidigungspolitische Grundsatzdoku-
ment. Seit 2023 ersetzt die Nationale Sicher-
heitsstrategie die Weißbücher. 

Lesen Sie den gesamten  
Abschnitt zur  
Vorneverteidigung hier.

Hier erfahren Sie mehr zu 
den Weißbüchern.
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↓	 Ausgangslage der Gefechtsübung „Großer Rösselsprung“,  
enthalten im Erfahrungsbericht des Kommandos des III. Korps, 19.12.1969
65.000 Soldaten nahmen im September 1969 in Hessen und Niedersachen an diesem großen Manöver teil. 
Der Auftrag: Abwehr von Angriffen des Warschauer Paktes südlich von Hannover und über die Fulda-Senke 
in Nordhessen. Weil die dortigen geografischen Gegebenheiten einen groß angelegten gegnerischen Angriff 
begünstigten, legten die Militärstrategen der NATO ein besonderes Augenmerk auf das sogenannte „Fulda Gap“.
BArch, BH 7-3/518a
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↑	 Information an die Bevölkerung anlässlich des Manövers „Flinker Igel“, September 1984
Große und häufige Übungen und Manöver brachten Belastungen für die Bevölkerung mit sich. In 
einem offenen Brief warb der Kommandierende General des II. Korps um Akzeptanz und Verständnis. 
BArch, BH 7-2/964
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2.2 
Erste Hilfseinsätze im 
Ausland: Erdbebenhilfe 
für Marokko 

↑	 Zum Ende des Einsatzes übergab die Bundeswehr ihren Hauptverbandsplatz, 
eine mobile Sanitätsstation, an marokkanische Stellen, 1960
Bundeswehr

Video: Wochenschaubericht zum Erdbeben 
in Marokko (1:35 Min.)

Die Aufnahmen zeigen das Ausmaß der Zerstörungen 
in der Stadt Agadir sowie die ersten Bergungsarbeiten 
von einheimischen Helfern.

BArch, Neue Deutsche Wochenschau  
Nr. 528/1960, Film: 74123 

Sehen Sie den Ausschnitt im 
Digitalen Lesesaal des Bundesarchivs.

Am 29. Februar 1960 erschütterte ein starkes 
Erdbeben die marokkanische Stadt Agadir. Etwa 
12.000 Menschen kamen ums Leben, und die 
Folgen des Erdbebens riefen in Deutschland große 
Anteilnahme hervor. An dem internationalen 
Hilfseinsatz beteiligte sich auch die Bundeswehr. 
Fünf Wochen lang versorgten Bundeswehrärzte 

und Sanitätssoldaten die Menschen vor Ort, 
Flugzeuge der Luftwaffe transportierten umfang­
reiche Versorgungsgüter in das nordafrikanische 
Land. Dies war jedoch nicht der erste Einsatz 
der Bundeswehr. Bereits 1959 hatten Flugzeuge 
der Luftwaffe anlässlich der sogenannten Gift­
epidemie Hilfsgüter nach Marokko geflogen.
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↑	 Informationsschreiben des Korpsarztes des III. Korps, 6.3.1960
Die „Mitteilungsnotiz“ informierte die Familien der nach Marokko 
entsandten Soldaten über deren wohlbehaltene Ankunft im Einsatzgebiet.
BArch, BW 24/463, Bl. 48 
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↑ →  Abschlussbericht der Inspektion der Sanitätstruppe im Truppenamt  
der Bundeswehr zum Hilfseinsatz in Marokko, 27.7.1960 (Auszug)
Der Bericht dokumentiert umfassend den von der Bundeswehr geleisteten personellen und materiellen Aufwand. 
Darüber hinaus enthält das Dokument vielfältige Beobachtungen und Erfahrungen aus einem Einsatz unter realen 
Bedingungen. Der Bericht diente der Weiterentwicklung und Vorbereitung künftiger Einsätze. 
BArch, BW 24/463, Bl. 131f.
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Lesen Sie 
das gesamte 
Dokument hier.
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2.3 
Erste Hilfseinsätze im 
Inland: Sturmflut in 
Norddeutschland  

In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 
kam mit der Flutkatastrophe an der deutschen 
Nordseeküste der nächste Einsatz auf die noch 
junge Bundeswehr zu. 40.000 Soldaten der 
Bundeswehr leisteten tagelang Hilfe. Mit Hub­
schraubern, Booten und Fahrzeugen retteten 
sie Menschen in Not, transportierten Hilfs- und 

Versorgungsgüter und unterstützten bei der 
Reparatur von Deichen und Versorgungswegen. 
Bei dem Einsatz verunglückten neun Soldaten 
tödlich. Dieser erste Katastropheneinsatz der 
Bundeswehr im eigenen Land steigerte das 
Ansehen der Bundeswehr in der Bevölkerung 
deutlich.

←	 Fernschreiben des 
Kommandos Territoriale Vertei-
digung, 17.2.1962 (Auszug)
Der Generalinspekteur der 
Bundeswehr beauftragte das 
Kommando Territoriale Vertei-
digung mit der Gesamtleitung 
des Hilfseinsatzes und stattete es 
mit besonderer Befehlsbefugnis 
über alle benötigten Bundes-
wehrkräfte aus. Das Kommando 
stand an der Spitze des Territori-
alheeres der Bundeswehr, dessen 
Einheiten im Kriegsfall die Opera-
tionsfreiheit der NATO-Truppen 
sichern und den personellen und 
materiellen Nachschub unter-
stützen sollten.
BArch, BW 1/21627, Bl. 112 
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↑	 Fernschreiben des Presseoffiziers im Stab des Standortkommandos Hamburg an das Pressereferat  
des Verteidigungsministeriums, 18.2.1962 (Auszug)
BArch, BW 1/21627, Bl. 123 

Video: Stunde der Bewährung (4:27 Min.)

Die Filmschau der Bundeswehr „Das Fenster“ be-
richtete über den Einsatz von Hubschraubern bei der 
Flutkatastrophe. 

BArch, Das Fenster, Nr. 3/1962, Film: 63335

Sehen Sie den Ausschnitt im 
Digitalen Lesesaal des Bundesarchivs.



40

↑	 Evakuierung von Flutopfern mithilfe von schwimmfähigen, amphibischen 
Fahrzeugen der Bundeswehr, März 1962 (Auszug)
BArch, BL 7-4/3, Bl. 26 

↑	 Soldaten an der Deichbruchstelle bei Neuharlingersiel,  März 1962 (Auszug)
BArch, BL 7-4/3, Bl. 20 

Die beiden Fotos sind Teil einer Dokumentation der 4. Luftverteidigungsdivision 
der Bundeswehr über ihren Einsatz während der Flutkatastrophe 1962.
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↑	 Bilanz des Sturmfluteinsatzes, vermutlich des Pressereferats  
im Bundesministerium der Verteidigung, o. D.
Handschriftliche Ergänzungen: „9 Todesopfer“ (d. h. Bundeswehrangehörige), 
„Gesamtkosten etwa 3 Mill. DM [,] davon 750000 DM pers[onal] Kosten“
BArch, BW 1/21627, Bl. 257 
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2.4 
Hilfseinsätze der 
Bundeswehr in Somalia 
1992 bis 1994 

Anfang der 1990er Jahre löste der Bürgerkrieg in 
Somalia eine humanitäre Katastrophe aus. Die 
Bundeswehr beteiligte sich 1992 zunächst an einer 
von den Vereinten Nationen organisierten Luft­
brücke zur Versorgung der Bevölkerung. Mit der 
international zusammengesetzten Streitmacht 

UNOSOM II wollten die Vereinten Nationen 
das Land weiter stabilisieren. Hierfür entsandte 
die Bundesregierung 1993 einen deutschen 
Unterstützungsverband. Als vor Ort die zu unter­
stützenden UN-Truppen ausblieben, leistete die 
Bundeswehr vorwiegend humanitäre Hilfe. 

←	 Zusammenfassung 
des Auftrages des 
Hauptquartiers UNOSOM 
II an den Deutschen 
Unterstützungs-
verband (englisch mit 
Übersetzung), o. D.
BArch, BW 2/28193
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Die Lufttransportgeschwader mit ihren 
Transall-Maschinen waren das Rückgrat zahl-
reicher humanitärer Hilfseinsätze der Bundes-
wehr. Auch in Somalia flogen die Soldaten 
unter anderem im Zeitraum August 1992 bis 
März 1993 in 655 Flügen über 5.900 Tonnen 
Hilfsgüter vom kenianischen Mombasa in das 
von Bürgerkrieg und Hungersnot heimgesuchte 
Land. Die Luftbrücke der Bundeswehr erfolgte in 
Abstimmung mit den Vereinten Nationen, nicht 
aber unter ihrer Führung. Deshalb behielten die 
eingesetzten Flugzeuge ihren olivfarbenen An-
strich und das Eiserne Kreuz als Hoheitszeichen.

↑	 Soldaten beladen eine Transall-Maschine der Luftwaffe 
mit Arzneimittelspenden, 8.9.1992 
Bundesregierung, B 145 Bild-00011254 / Stutterheim, Christian

↓	 Fallschirmjäger mit leichten Panzerfahrzeugen 
vom Typ Wiesel, 1993 
Der blaue Helm und der weiße Fahrzeuganstrich mit schwarzen 
UN-Buchstaben wiesen die Bundeswehrsoldaten als Angehörige 
der UNOSOM II-Truppe aus. 
BArch, BW 64 Bild-055 / o. Ang.

↓	 Ankunft einer Transall-Maschine der Luftwaffe mit  
Hilfsgütern auf dem Flughafen Mogadishu. 9.9.1992 
Bundesregierung, B 145 Bild-00002352 / Stutterheim, Christian

↓	 Bundeswehrsoldaten im Feldlager Beledweyne  
(Belet Uen), o. D. 
Hier waren beide Kontingente des Deutschen Unterstützungs
verbandes UNOSOM II in Somalia mit zusammen 4.500 Soldaten 
im Zeitraum März 1993 bis März 1994 stationiert. 
BArch, BW 64 Bild-023 / o. Ang.
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Soldatinnen gehören heute zum Alltag in der 
Bundeswehr. Der Dienst von Frauen in den Streit-
kräften war jedoch lange Zeit ein kontroverses 
Thema. Ein Thema, das auch die Ausgestaltung 
der Wehrverfassung zwischen 1954 und 1956 
begleitete. Die Ergänzung des Artikels 12 des 
Grundgesetzes schloss Frauen vom „Dienst mit 
der Waffe“ kategorisch aus – auch bei freiwilliger 
Meldung. Diese pauschale Regelung beherrschte 
die Diskussion um eine mögliche Integration von 
Frauen in die Bundeswehr jahrzehntelang.

In der Bundeswehrverwaltung gab es bereits von 
Beginn an weibliche Zivilbeschäftigte. Für den 
Dienst in der Truppe stellte die Öffnung des Sani-
tätsdienstes für Ärztinnen im Jahr 1975 eine Zäsur 
dar, und im Jahr 2000 schließlich entschied der 

Europäische Gerichtshof, dass der unterschieds-
lose Ausschluss von Frauen vom Dienst mit der 
Waffe unvereinbar sei mit den europäischen Re-
geln zur Gleichbehandlung von Mann und Frau. 
Seither stehen Frauen grundsätzlich Laufbahnen 
in allen Bereichen der Bundeswehr offen.

nach Gründung der Bundeswehr stan-
den Frauen dort alle Laufbahnen offen

45 Jahre

←	 Ein weiblicher 
Stabsunteroffizier 
der Sanitätstruppe 
im deutschen  
SFOR-Kontingent in 
Bosnien-Herzegowina  
mit Kameraden,  
23.12.1997
Bundesregierung, B 
145 Bild-00049113 / 
Fassbender, Julia

3 
Frauen in den Streitkräften
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3.1 
Der Anfang:  
weibliche Soldaten?

← →  Vermerk des „Amt Blank“ 
bezüglich der Einsetzung 
eines Arbeitsausschusses zur 
möglichen Verwendung von 
Frauen in einer westdeutschen 
Armee, 16.9.1953  
Auslöser für diesen Vorgang war 
eine Studie des Bundesminis­
teriums für Arbeit. Diese kam 
zu dem Schluss, dass sich der 
Personalbedarf der künftigen 
Streitkräfte negativ auf den 
wirtschaftlichen Wiederaufbau 
der Bundesrepublik auswirken 
würde. Die Experten des Arbeits­
ministeriums befanden, dass 
20 Prozent des Personal­
bestandes der künftigen 
westdeutschen Armee aus 
Frauen bestehen könnten. So 
sollte verhindert werden, dass 
dringend benötigte männliche 
Facharbeiter der Volkswirtschaft 
entzogen würden. 
BArch, BW 9/613, Bl. 39f.

Bei der Planung des westdeutschen Verteidi-
gungsbeitrages diskutierte man auch darüber, 
in welchem Rahmen Frauen mobilisiert werden 
könnten. Die Diskussion vollzog sich in Deutsch-
land vor dem Hintergrund der prägenden 
Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg: Von 
1939 bis 1945 dienten etwa 500.000 Frauen als 

Wehrmachthelferinnen. Besonders bei Kriegs-
ende 1945 wurden sie oft in Kampfhandlungen 
gezogen, verletzt oder getötet. Diese negativen 
Erfahrungen und das damalige gesellschaftliche 
Geschlechterverständnis führten 1956 zu einer 
Grundgesetzänderung, die Frauen im Militär 
praktisch ausschloss. 
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↑ →  Auszug aus dem Protokoll des Ausschusses  
für Rechtswesen und Verfassungsrecht des Bundestages, 6.2.1956
Im Freiwilligengesetz von 1955 für die ersten Bundeswehrsoldaten fanden Frauen noch keine 
Erwähnung. Im Zuge der Wehrpflichtgesetzgebung 1956 sollte das Grundgesetz um einen Artikel 
ergänzt werden, der Frauen vom Dienst an der Waffe unbedingt ausschloss. Der Rechtsausschuss 
des Bundestags erarbeitete für dieses Ziel eine juristisch eindeutige Formulierung.
BArch, B 136/1700, Bl. 230f.
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Das gesamte Dokument 
ist online einsehbar.
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↑	 Erste Seite der Urschrift des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes vom 19.3.1956
Mit der Neufassung von Absatz 3 des Grundrechtsartikels 12 des Grundgesetzes war Frauen der 
„Dienst mit Waffe“ verfassungsrechtlich verboten – auch auf freiwilliger Basis.  
BArch, B 463/2245

←	 Zahnarzthelferin im Bundeswehr-
zentralkrankenhaus in Koblenz, 1963
Das Grundgesetz schreibt die Trennung 
von Streitkräften und ziviler Wehrver­
waltung fest. Somit konnten Frauen 
seit Gründung der Bundeswehr dort in 
zivilen Funktionen arbeiten – etwa in 
der Buchhaltung, als Übersetzerinnen 
oder, wie hier, im medizinischen Bereich.
BArch, B 145 Bild-F015116-0003 / 
Wegmann, Ludwig
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↑ →  Auftrag und Ergebnis eines Gutachtens  
zum waffenlosen Dienst in den Streitkräften, 7.–11.8.1958
Mit der Grundgesetzänderung von 1956 war Frauen der Dienst an der Waffe verwehrt.  
In einer sechsseitigen Beurteilung prüften die Juristen im Bundesministerium für Verteidigung, ob 
zumindest ein Einsatz von Frauen im Fernmeldewesen grundgesetzkonform sei. Der im Dokument 
verwendete Begriff „Nichtkombattanten“ bedeutet „nicht an Kampfhandlungen Beteiligte“.
BArch, BW 1/56712



51



52

1975 ermöglichten Gesetzesänderungen Frauen 
den Zugang zur Laufbahn der Sanitätsoffiziere – 
der Bundeswehr fehlten länger dienende Ärzte. 
Auf dem Weg zur beruflichen Gleichstellung war 
es ein Meilenstein. Die Sanitätsoffizierinnen hatten 
gleiche Rechte und Pflichten wie ihre männlichen 
Kameraden, benötigten jedoch ein abgeschlossenes 

Medizinstudium, Sanitätsoffiziersanwärterinnen 
waren nicht vorgesehen. Zudem waren sie nicht 
Teil der kämpfenden Truppe.

Dieser Schritt beendete deshalb nicht die Diskus-
sion in Politik und Gesellschaft, weitere Tätigkeits-
felder der Bundeswehr für Frauen zu öffnen.

← →  Frage- und Antwort-
katalog anlässlich der 
Vorüberlegungen zu 
einem Gesetzesentwurf 
der Bundesregierung zur 
Öffnung der Laufbahn 
der Sanitätsoffiziere 
für Frauen, 13.1.1975 
(Auszug) 
BArch, BW 24/9504

3.2 
Die ersten Soldatinnen 
der Bundeswehr: Frauen 
im Sanitätsdienst
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↑	 Entwürfe für Uniformen von Sanitätssoldatinnen, 1977 (Zusammenstellung) 
Die Designs wurden Bundesverteidigungsminister Georg Leber persönlich zur Genehmigung vorgelegt. 
Er entschied, dass neben dem blauen Barett zum Feldanzug (linke Abb.) auch eine „Stewardessenmütze“ 
als Kopfbedeckung zum Dienstanzug (rechte Abb.) für weibliche Sanitätsoffiziere einzuführen war. 
BArch, BW 24/8334 
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↑	 Vermerk des Bundeskanzleramts vom 13.2.1975 für die  
99. Kabinettssitzung am 19.2.1975
Seit Langem hatte das Bundesverteidigungsministerium die Aufnahme 
von Frauen in den Sanitätsdienst befürwortet – 1975 stimmte dann auch 
das Bundeskabinett einer entsprechenden Gesetzesvorlage zu.  
Das Dokument benennt die ausschlaggebenden Gründe für die 
Zustimmung des Bundeskanzleramtes.
BArch, B 136/27106

Eine Online-Edition des Bundesarchivs 
zu den Kabinettsprotokollen der 
Bundesregierung finden Sie unter 
www. kabinettsprotokolle. bundesarchiv.de. 
Sie umfasst die Sitzungsniederschriften des 
Bundeskabinetts und seiner Ausschüsse.
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↑	 Sanitätssoldatinnen bei der militärischen Grundausbildung, o. D.
BArch, BH 7-2 Bild-01393-041 / o. Ang.

↓	 Sanitätssoldatin der Fallschirmjägertruppe 
vor einem Übungssprungturm, o. D.
BArch, BH 7-2 Bild-01393-042 / Schoenefeld

↓	 Sanitätssoldatin (Vordergrund) mit  
männlichen Kameraden während einer Übung, o. D.
Da Angehörige des Sanitätsdienstes sich selbst und die ihnen 
anvertrauten Patienten im Angriffsfall verteidigen können müssen, 
erhielten auch Sanitätssoldatinnen die Grundausbildung an der Waffe.
BArch, BH 7-2 Bild-01393-046 / Jacobus
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↑ →  Brief von Schülerinnen einer Berufsschulklasse  
an den Bundesverteidigungsminister, 6.2.1979
Der Informations- und Pressestab im Bundesministerium der Verteidigung koordi­
nierte unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr. Dort gingen auch 
Anfragen aus der Bevölkerung ein, wie dieser Brief von Berufsschülerinnen an den 
Bundesverteidigungsminister zum Thema „Frauen in den Streitkräften“.
BArch, BW 1/113868 
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Die ablehnende Antwort und 
die Begründung des Bundes-
verteidigungsministeriums 
finden Sie hier.
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↑	 An die Öffentlichkeit gerichtetes Informationspapier 
des Informations- und Pressestabes des Bundesministeriums 
der Verteidigung, April 1986 (Auszug)
Das Dokument fasst die Entwicklung des Sach- und Diskussions­
standes zum Thema „Frauen in der Bundeswehr“ aus Sicht des 
Ministeriums Mitte der 1980er Jahre zusammen.
BArch, BW 2/32642

Das gesamte 
Dokument ist 
online einsehbar. 
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↑	 Flugblatt der Frauen in der Katholischen Jungen Gemeinde, 1987
Die Katholische Junge Gemeinde (KjG) ist eine der größten Kinder- und Jugendorganisationen 
der katholischen Kirche in Deutschland. Das Bundesministerium der Verteidigung analysierte 
das öffentliche Meinungsbild zum Thema „Frauen und Bundeswehr“. In diesem Rahmen wurden 
Dokumente und Veröffentlichungen verschiedenster gesellschaftlicher Gruppierungen und 
Organisationen zu den Akten genommen.
BArch, BW 2/32642
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↑	 Soldatin des Stabsmusikkorps der Bundeswehr, 27.10.2015
Bundesregierung, B 145 Bild-00344271 / Kugler, Steffen

↑	 Soldatin der Volksmarine der DDR  
mit ihren Kameraden bei der Vereidigung, 20.7.1990
In der DDR konnten Frauen über den Sanitätsdienst hinaus 
freiwillig in mehreren Bereichen der Nationalen Volksarmee 
Dienst leisten. Im Zuge der Eingliederung der NVA in die 
Bundeswehr 1990 wurden die 3.500 weiblichen Armeeange­
hörigen entlassen. Einige fanden danach in der Bundeswehr Arbeit 
im medizinischen Dienst oder als Zivilbeschäftigte. 
BArch, Bild 183-1990-0720-027 / Sindermann, Jürgen

3.3 
Die Öffnung  
aller Laufbahnen

Zu Beginn der 1990er Jahre erhielten Frauen 
Zugang zu allen Laufbahnen im Sanitäts- und 
Musikdienst der Bundeswehr. Die Möglichkeit, 
Teil der kämpfenden Truppe zu werden, blieb 
ihnen trotzdem noch fast zehn Jahre politisch 
verwehrt. 1996 klagte die Elektronikerin 
Tanja Kreil mit Unterstützung des Deutschen 
BundeswehrVerbands e. V. gegen die Ablehnung 
ihrer Bewerbung als Soldatin in der Instand-
setzungstruppe. Im Jahr 2000 entschied der 
Europäische Gerichtshof, dass die deutsche 
Rechtslage, nämlich Frauen ausnahmslos die 
Möglichkeit des Dienstes an der Waffe zu ver-
wehren, unvereinbar sei mit den europäischen 
Regeln zur Gleichbehandlung von Mann und 
Frau. Seither steht Frauen der Zugang zu allen 
Bereichen der Bundeswehr offen.
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↑	 Urschrift des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 12a) vom 19.12.2000
2000 erfolgte ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), nachdem die Klägerin Tanja Kreil dort ein Verfahren gegen 
die Bundesrepublik geführt hatte. Der Ausschluss von Frauen vom Waffendienst in der Armee, so der EuGH in seinem Urteil, 
verletze den Grundsatz der Gleichbehandlung. Infolge stimmte der Deutsche Bundestag für eine Verfassungsänderung. 
Dieses Dokument unterliegt nicht der 30-jährigen Schutzfrist, die für Archivgut des Bundes gilt, da sein Inhalt bereits bei seiner 
Entstehung zur Veröffentlichung bestimmt war.
BArch, B 463/23960
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↑	 Vermerk über die Vorbereitung der Aufnahme von Frauen in alle Dienstbereiche der Bundeswehr, 21.1.2000
Vor der Grundgesetzänderung zur Zulassung von Frauen in allen Bereichen der Armee setzte sich der Leiter der für Innere Führung 
zuständigen Stabsabteilung im Verteidigungsministerium, Brigadegeneral Sohst, mit der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestags, 
Claire Marienfeld, in Verbindung. Sie wies auf eine Reihe von Problemen und Herausforderungen bei der dienstlichen Gleichbehandlung 
von weiblichen und männlichen Soldaten hin.
BArch, BW 1/421481 
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Warum darf das gegenüberliegende  
Dokument hier gezeigt werden?

Bei der Erstausgabe dieses Heftes lag die 
Entstehung des Vermerks im Bundesverteidi­
gungsministerium weniger als 30 Jahre zurück. 
Archivgut des Bundes ist jedoch mit wenigen 
Ausnahmen erst nach Ablauf dieser Zeit zu­
gänglich. Diese „allgemeine Schutzfrist“ ist im 
Bundesarchivgesetz geregelt. Darüber hinaus 
gibt es weitere Schutzfristen wie die personen­
bezogene Schutzfrist. Sie sollen schutzwürdige 
private und öffentliche Interessen wahren.

Auf Antrag können Schutzfristen verkürzt 
werden, zum Beispiel für Forschungsvorhaben. 
Schutzwürdige Interessen von Betroffenen 
oder ihren Angehörigen dürfen dabei nicht 
beeinträchtigt werden. Auch darf das Wohl der 
Bundesrepublik Deutschland nicht gefährdet 
oder eine Rechtsvorschrift über Geheimhaltung 
verletzt werden. Dies ist bei dem betreffenden 
Vermerk nicht der Fall. In einem letzten Schritt 
musste auch das Bundesverteidigungsminis­
terium, weil das Dokument dort entstand, der 
Schutzfristverkürzung zustimmen – so war eine 
vorzeitige Veröffentlichung möglich.

Mehr zu Schutzfristen und anderen  
Nutzungseinschränkungen finden Sie hier:

↓	 Bundespräsident Horst Köhler begrüßt Soldatinnen eines 
Luftwaffenausbildungsregiments, 18.5.2005
Bundesregierung, B 145 Bild-00073612 / Kühler Bernd

↓	 Soldaten und Soldatin an der Offiziersschule  
des Heeres in Dresden, 6.11.2003 (Ausschnitt)
Bundesregierung, B 145 Bild-00019468 / Fassbender, Julia

↑	 Bundeskanzlerin Angela Merkel im Gespräch mit einer 
Soldatin und einem Soldaten bei einem taktischen  
Luftwaffengeschwader, 21.3.2016
Bundesregierung, B 145 Bild-00352517 / Denzel, Jesco
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4 
Die Gesellschaft und die 
Bundeswehr: eine wider-
sprüchliche Beziehung

Die westdeutsche Wiederbewaffnung war 
von Beginn an in der Bevölkerung umstritten. 
Militär und Soldatentum waren bei vielen durch 
NS-Herrschaft und Kriegserfahrungen moralisch 
diskreditiert; in den „Ohne Mich“- und „Kampf 
dem Atomtod“-Bewegungen fand diese 
Ablehnung ihren Ausdruck.

Ein Teil der Gesellschaft blieb bei einer grundsätz-
lichen Kritik an Verteidigungspolitik und Bundes-
wehr, die sich in Ostermärschen und Protesten 
gegen Notstandsgesetzgebung und Vietnamkrieg 
kristallisierte. Die Zahl der Kriegsdienstverwei
gerungen stieg – auch durch den allgemeinen 
gesellschaftlichen Wertewandel, insbesondere 
im Laufe der 1960er Jahre. 

Angetrieben durch den NATO-Doppelbeschluss 
1979 bildete sich Anfang der 1980er Jahre eine 
neue Friedensbewegung, deren Massenproteste 
sich auch gegen die Bundeswehr richteten. Eine 
besondere Zuspitzung waren die gewalttätigen 
Ausschreitungen in Bremen 1980.   

Durch die Verringerung ihres Umfanges nach 
dem Ende des Kalten Krieges und das Aussetzen 
der Wehrpflicht trat die Bundeswehr in der Wahr-
nehmung der meisten Deutschen längere Zeit in 
den Hintergrund.

←	 Das Konzept des 
„Staatsbürgers in 
Uniform“ umfasst auch 
das Recht der Soldatinnen 
und Soldaten auf 
politische Meinungs­
äußerung. 10.6.1982
Bundesregierung,  
B 145 Bild- 
00017658 / Lucas

NATO-Doppelbeschluss

1979
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Pazifistische Gruppierungen organisierten 
1960 den ersten sogenannten Ostermarsch der 
Atomwaffengegner. Der mehrtägige Sternmarsch 
führte zum NATO-Schießplatz Bergen-Hohne, 
wo die Bundeswehr erstmals mit atomwaffen
fähigen US-Raketen vom Typ „Honest John“ übte. 
Hervorgegangen waren die „Ostermarschierer“ 
aus der „Kampf dem Atomtod“-Bewegung. In 
der Folgezeit weitete sich die Bewegung zu einer 
breiteren Protestströmung gegen Militarismus, 
Krieg und Aufrüstung und für Demokratisierung 
aus. Die Ostermärsche setzen sich bis heute fort, 
die Bewegung hat jedoch, außer in Krisenzeiten, 
stark an Zulauf verloren.

↓	 Flugblatt, 1962 
BArch, BW 2/20207

Symbol der Ostermärsche  
der Atomwaffengegner 

Das Symbol entstand in Großbritannien aus den 
Zeichen für N und D des internationalen Signal-
alphabets und stand für Nuclear Disarmament 
(Atomare Abrüstung). Durch die „Kampf dem 
Atomtod“-Bewegung Ende der 1950er Jahre 
fand es seinen Weg nach Deutschland. Nach 
der Auflösung dieser Bewegung übernahm die 
Bewegung „Ostermarsch der Atomwaffengegner 
gegen Atomwaffen in Ost und West“ das Symbol. 

4.1 
Die Ostermärsche 
1960 und der Beginn 
der westdeutschen 
Friedensbewegung   
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↑ →  Erklärung des Bundesvorstandes der Deutschen Friedens-Union zum Ostermarsch der Atomwaffengegner, 1961
Die Kleinstpartei Deutsche Friedens-Union (DFU) wurde vor der Bundestagwahl 1960 gegründet. Sie sah sich in der Tradition 
der „Kampf dem Atomtod“-Bewegung und forderte u. a. die Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Europa und eine militärische 
Neutralität Deutschlands. Die DFU erhielt von der DDR-Regierung finanzielle Zuwendungen. Das Beispiel zeigt, dass die DDR versuchte, 
die westdeutsche Friedensbewegung im Ost-West-Konflikt gegen NATO und Bundeswehr zu instrumentalisieren.
BArch, BW 2/20207 
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↑	 Fotos, aufgenommen von Vertretern der Bundeswehr während des Ostermarsches in Bielefeld, 1965 
Die Bundeswehr beobachtete die Protestaktionen systematisch, nahm Organisation, Teilnehmende und 
Themen detailliert auf und analysierte sie. Das starre Freund-Feind-Schema des Kalten Krieges führte 
dazu, dass die für die militärische Sicherheit zuständigen Stellen den Meinungsäußerungen im Umfeld der 
Friedensbewegung vielfach misstrauisch begegneten, bis hin zur Quasi-Kriminalisierung der Teilnehmenden. 
BArch, BW 2/2026 
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↑	 Info-Schrift „Informationen zur Abrüstung“, April 1966
BArch, BW 2/17847 
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←	 Bestätigungs­
schreiben des 
Bremer Bürger­
meisters Hans 
Koschnick an 
Verteidigungs­
minister Hans 
Apel über die 
Veranstaltung im 
Weserstadion, 
11.4.1980
BArch, BW  
2/15174, Bl. 5

4.2 
1980: Gewalttätiger 
Protest gegen eine 
öffentliche Veranstal-
tung der Bundeswehr 
in Bremen 

Am 6. Mai 1980 führte die Bundeswehr erstmals 
einen Großen Zapfenstreich zusammen mit 
einem Rekrutengelöbnis öffentlich durch. 
Anlass war der 25. Jahrestag des Beitritts der 
Bundesrepublik zur NATO. Während etwa 10.000 
Menschen friedlich gegen diese Veranstaltung 
im Bremer Weserstadion demonstrierten, kam 
es bei Auseinandersetzungen einer Minderheit 

gewaltbereiter Demonstrierender mit Polizei 
und Bundeswehrangehörigen zu zahlreichen 
Verletzten und erheblichen Sachschäden. 

Die Ereignisse fanden im In- und Ausland 
Beachtung. Ein Untersuchungsausschuss des 
Deutschen Bundestags beschäftigte sich mit 
der politischen Aufarbeitung der Vorgänge. 
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↑ →  Bericht des Generalinspekteurs der Bundeswehr an den 
Bundesminister der Verteidigung Hans Apel über nachrichten­
dienstliche Erkenntnisse zu möglichen Störaktionen, 25.4.1980
BArch, BW 2/15174 
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↑	 Tagesbefehl des Bundesministers der Verteidigung zum 25. Jahrestag 
der Aufnahme der Bundesrepublik in die NATO, 6.5.1981
Entwurf mit Streichungen und Ergänzungen
BArch, BW 2/15174, Bl. 22

Die finale Fassung 
des Tagesbefehls ist 
online einsehbar.
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↙	 Programmheft für Publikum und  
geladene Gäste
Der Große Zapfenstreich ist das höchste 
militärische Zeremoniell der Bundeswehr. 
BArch, BW 2/15174, Bl. 23 
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↑ ↓  Friedliche Demonstration sowie Ausschreitung 
in der Stadt und direkt vor dem Stadion mit Einsatz 
von Wasserwerfern
Abdruck der Fotos mit freundlicher Genehmigung des 
Fotografen Edgar Einemann
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↑	 Interne Meldung des Bundesministeriums  
der Verteidigung zu den Ausschreitungen, 7.5.1980
Der Stab der 11. Panzergrenadierdivision im nahegelegenen Oldenburg 
infomierte den Führungsstab der Streitkräfte im Verteidigungsministerium 
über die Vorkommnisse in Bremen.
BArch, BW 2/15174, Bl. 26



77

↑	 Titelseite „bundeswehr aktuell“ vom 8.5.1980 
Die interne Wochenzeitung der Bundeswehr wurde vom Informations- 
und Pressestab des Bundesministeriums der Verteidigung herausgegeben. 
Die Zeitung erschien von 1965 bis 2018. Sie richtete sich an die Soldaten 
und Zivilbeschäftigten der Bundeswehr. 
BArch, BW 2/15174, Bl. 29B

Die gesamte Ausgabe 
ist online einsehbar.



78

↑	 Bildung einer „Ad-hoc – Arbeitsgruppe“ im Verteidigungsministerium, 9.5.1980
Die für die militärische Sicherheit zuständige Stabsabteilung Fü S II leitete 
die Arbeitsgruppe und legte noch am gleichen Tag einen umfassenden Bericht zu 
den Ereignissen vor. 
BArch, BW 2/15174, Bl. 3

Der Bericht der 
Arbeitsgruppe ist 
online einsehbar. 
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→	 Bundeskanzler Helmut Schmidt vor dem 
Deutschen Bundestag, 13.5.1980 (Ausschnitt)
Die Aussprache über den Gesetzentwurf der 
Opposition zur Verschärfung des Versammlungs-
gesetzes vermengte sich mit der Diskussion über 
die Ereignisse in Bremen. In diesem Zusammen-
hang lieferten sich Bundeskanzler Schmidt [SPD] 
und der Abgeordnete Wörner (CDU) einen heftigen 
Schlagabtausch. Manfred Wörner war von 1976 bis 
1980 Vorsitzender des Verteidigungsausschusses 
des Deutschen Bundestags, 1982 bis 1988 Bundes-
minister der Verteidigung und 1988 bis 1994 
NATO-Generalsekretär. 
Bundesregierung, B 145 Bild-00115636 /  
Schaack, Lothar

←	 Antwortentwurf auf Fragen des 
Bundestagsabgeordneten Dr. Manfred 
Wörner (CDU) zu einer Fragestunde 
des Deutschen Bundestags (Auszug), 
12.5.1980
Mehrere Bundestagsabgeordnete 
nutzten die Fragestunde des Parla-
ments dazu, die Ereignisse von Bremen 
zu thematisieren. Dazu richteten sie 
im Vorfeld ihre Fragen schriftlich an 
die Bundesregierung. Als zustän-
diges Ministerium erarbeitete das 
Bundesministerium der Verteidigung 
entsprechende Antwortentwürfe. 
BArch, BW 2/15174, Bl. 46ff.

Das gesamte 
Dokument ist  
online einsehbar. 
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Im Juli 1990 stimmte der sowjetische Staats-
chef Michail Gorbatschow bei Gesprächen 
mit Bundeskanzler Helmut Kohl der unein-
geschränkten Souveränität eines geeinten 
Deutschlands zu. Dies schloss die freie Wahl der 
Bündniszugehörigkeit ein – was aus deutscher 
Sicht mehrheitlich gleichbedeutend war mit der 
Entscheidung für die NATO-Mitgliedschaft und 
das Ende der Nationalen Volksarmee (NVA). 

Innerhalb weniger Monate wurden die 
organisatorischen und rechtlichen Weichen 
gestellt: Ab dem 3. Oktober 1990 löste man die 
Strukturen der ehemaligen NVA auf und über-
führte die ostdeutschen Militärangehörigen in 
die Bundeswehr unter dem neuen Bundeswehr
kommando Ost.

Zugleich befanden sich zum Zeitpunkt der 
Wiedervereinigung aufgrund des Stationie-
rungsabkommens zwischen der DDR und der 
Sowjetunion noch viele sowjetische Truppen 
im Osten Deutschlands. Ihr Abzug sollte bis 
zum 31. Dezember 1994 abgeschlossen sein 
und wurde von der Bundeswehr begleitet.

↓	 Festakt anlässlich der Übergabe der NVA und der Aufstellung 
des Bundeswehrkommandos Ost in Strausberg, 3.10.1990
Der ehemalige Minister für Abrüstung und Verteidigung der DDR 
Rainer Eppelmann (Vordergrund, l.), übergab die Kommandogewalt 
über die Streitkräfte des wenige Stunden zuvor beigetretenen Teils 
Deutschlands an den Bundesminister der Verteidigung,  
Gerhard Stoltenberg (r.).
BArch, Bild 183-1990-1003-424 / Uhlemann, Thomas

ehemalige NVA-Soldaten wurden 
Berufssoldaten der Bundeswehr

10.800

5 
„Armee der Einheit“:  
Die Bundeswehr und die 
Wiedervereinigung 1989/90



81

Mit der Friedlichen Revolution im Herbst 1989 
stellte sich die Frage nach der weiteren Eigenstaat-
lichkeit der DDR und dem Fortbestand der NVA.

Der Minister für Abrüstung und Verteidigung 
Rainer Eppelmann und die militärische Führung 
der NVA gingen noch bis zum Sommer 1990 davon 
aus, dass die NVA auch in einem wiedervereinigten 
Deutschland als eigenständige ostdeutsche Militär-
organisation fortbestehen würde. Das Bonner 
Verteidigungsministerium übte sich dagegen in 

Zurückhaltung, und mit dem Einigungsvertrag 
wurden schließlich alle Vorstellungen über ein 
Weiterbestehen der NVA hinfällig.

↓	 Auszug aus einem Vortrag über die Aufgaben  
des Bundeswehrkommandos Ost, o. Dat., vmtl. Ende 1990
Das am 3. Oktober 1990 aufgestellte Bundeswehrkommando 
Ost hatte in den ersten Monaten nach der Wiedervereinigung 
die Aufgabe, die Streitkräfte der ehemaligen DDR abzuwickeln 
und erste Bundeswehrstrukturen in den neuen Bundesländern 
aufzubauen. Das Dokument gibt einen Eindruck von den militäri-
schen Herausforderungen des Zusammenwachsens.
BArch, BW 45/188 

5.1 
Das Ende der NVA 
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↑ →  Rahmenrichtlinie über dienstliche und außerdienstliche Kontakte  
zwischen Soldaten der Bundeswehr und der Nationalen Volksarmee, 28.5.1990 (Auszug)
Die Richtlinie wurde zwischen dem Bundesministerium der Verteidigung (Bundesrepublik) und dem Ministerium für 
Abrüstung und Verteidigung (DDR) vereinbart. Die Regelungen sahen zwar die allgemeine Annäherung der beiden 
deutschen Armeen vor, jedoch keine militärische Zusammenarbeit, zum Beispiel in Form von Übungen. Der späte 
Zeitpunkt der Herausgabe zeugt von der Bonner Zurückhaltung in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der NVA.
BArch, DVW 1/43738, Bl. 66–67
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Das gesamte 
Dokument ist  
online einsehbar.



84

↑ →  Kostenschätzung des Bundesministeriums der Verteidigung zum Bedarf 
an Bundeswehruniformen und persönlichen Ausstattungsgegenständen für 
die aus der NVA in die Bundeswehr zu übernehmenden Soldaten, 30.7.1990
BArch, BW 1/546297 
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↑	 NVA-Soldaten betrachten einen bereits mit Bundeswehr-Kleidung ausgestatteten Kameraden, 20.9.1990 
Die NVA-Angehörigen erhielten im September 1990, wie hier in einer Kaserne in Bad Salzungen (DDR-Bezirk Erfurt),  
ihre neue Bundeswehruniform und dazugehörige Ausstattungsgegenstände. Offiziell getragen werden durfte  
die Uniform aber erst ab dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 1990.
BArch, Bild 183-1990-0920-018 / Hirschberger, Ralf



86

5.2 
Die vereinte  
Bundeswehr und  
das Erbe der NVA

Ab dem Zeitpunkt der Wiedervereinigung 
war das Bundeswehrkommando Ost für 
Führung und Betreuung der Angehörigen der 
ehemaligen NVA verantwortlich. In den Folge-
jahren wurden 10.800 ehemalige NVA-Soldaten 
nach einem Auswahlverfahren Berufssoldaten 
der Bundeswehr. 

Besonderen Stellenwert hatte zugleich 
die Sicherheit der riesigen Waffen- und 

Munitionsmengen der aufgelösten NVA. Eine 
weitere Großaufgabe war, den Abzug der sowjeti-
schen Streitkräfte zu begleiten.

Mit der Auflösung des Bundeswehrkommandos 
Ost im Juni 1991 und der Verabschiedung der 
letzten Soldaten der Roten Armee aus Deutsch-
land im Jahr 1994 war der militärische Teil der 
Wiedervereinigung formal abgeschlossen.

→	 Letzter Fahnenappell bei der Nationalen 
Volksarmee, 2.10.1990
Die Truppenfahnen von zwei NVA-Verbänden in Bad 
Düben im heutigen Sachsen (ehemals Bezirk Leipzig) 
wurden am Vorabend der Übernahme durch die 
Bundeswehr eingerollt. Die Fahnen sind heute Teil der 
Sammlungen des Militärhistorischen Museums der 
Bundeswehr in Dresden.
BArch, Bild 183-1990-1002-013 / Gahlbeck, Friedrich

Video: „Nicht mal die Idee stimmte, für die wir gestritten haben.“ (0:40 Min.)

Im verlinkten Videoclip bewerten drei Angehörige 
der Luftstreitkräfte der NVA ihren zukünftigen 
Lebensschritt in der Armee des einstigen „Klassen-
feindes“ Bundesrepublik

BArch, Flaggenwechsel, Film: 62260

Sehen Sie die gesamte Doku über 
die Eingliederung der Nationalen  
Volksarmee der DDR in die  
Bundeswehr hier (25:51 Min.).
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↑	 Hissen der Bundesdienstflagge beim Bundeswehrkommando 
Ost in Strausberg (Brandenburg), 4.10.1990
BArch, Bild 183-1990-1004-402 / Settnik, Bernd

↑	 Erster Appell des Bundeswehrkommandos  
Ost in Strausberg (Brandenburg), 4.10.1990
Beim ersten feierlichen Appell trugen die „neuen“ Soldaten 
zwar Bundeswehruniformen, präsentierten aber noch die aus 
NVA-Zeiten stammenden Gewehre.
BArch, Bild 183-1990-1004-403 / Settnik, Bernd

↓	 Erste Kommandeurtagung des Bundeswehrkommandos Ost  
in Strausberg, 10.10.1990
Hier zu sehen ist der Befehlshaber Generalleutnant Jörg 
Schönbohm bei einer Ansprache.
BArch, Bild 183-1990-1010-019 / Grimm, Peer
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← ↓  Tabellen zu in die Bundeswehr 
überführtem Material der NVA, 
22.11.1990 
Mit der Auflösung der NVA übernahm 
die Bundeswehr auch die Verant-
wortung für die sichere Verwahrung 
und Entsorgung riesiger Waffen- und 
Munitionsmengen. Die materielle 
Hinterlassenschaft der ostdeutschen 
Streitkräfte wurde in drei Kategorien 
unterteilt. Kategorie I: Möglichkeit 
der weiteren Nutzung, Kategorie II: 
Möglichkeit des vorübergehenden 
Einsatzes zur Aufrechterhaltung des 
Betriebs bis zum Übergang in die 
Kategorie III: Ausschluss der Nutzung 
und Verwertung bzw. Entsorgung.
BArch, BW 45/188 
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↑	 Startschuss zur Demilitarisierung  
von 10.000 Waffensystemen der ehemaligen NVA , 3.8.1992
Die beiden Bundesminister der Verteidigung und des Auswärtigen, 
Volker Rühe und Klaus Kinkel, mit einem Schneidbrenner bei einem 
Pressetermin in Rockensußra in Thüringen. Ein hier ansässiges 
Unternehmen führte die für die Demilitarisierung notwendigen 
Arbeiten durch.
BArch, BW 2 Bild-031559-050 / o. Ang.

↓	 Sowjetisches Jagdflugzeug Typ MiG-29 mit Eisernem Kreuz und Bundeswehrkennung, ca. 1990
Die Luftwaffe der Bundeswehr übernahm 24 Maschinen eines der modernsten Kampfflugzeuge des 
Warschauer Pakts. Die Maschinen wurden dem neu gegründeten Jagdgeschwader 73 in Rostock-Laage 
zugeordnet. Im Jahr 2003 übernahm Polen sämtliche MiG-29-Maschinen der Bundeswehr.
BArch, BW 6 Bild-193 / o. Ang.

↑	 Eines von acht Verwahrlagern, in denen die Panzerfahrzeuge 
der NVA im Vorfeld einer späteren Verwertung oder Demilitari-
sierung zusammengezogen wurden, ca. 1992
BArch, BW 2 Bild-031559-043 / o. Ang. 
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↑ →  Vermerk des Bundesministeriums der Verteidigung über die Weiterbeschäftigung 
von Angehörigen der ehemaligen Grenztruppen der DDR, 27.9.1990
Grund für die befristete Weiterbeschäftigung war der Abbau der Sperranlagen an der 
innerdeutschen Grenze.
BArch, BW 2/36065
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↑	 Abbau von Teilen der Grenzanlagen der DDR im Bezirk Erfurt, 10.1.1990
Nach der Verkündung von Reiseerleichterungen am 9. November 1989 begann die DDR mit dem Abbau 
erster Grenzsicherungsanlagen. Im Dezember 1989 beschloss die DDR-Regierung dann den Abbau aller 
Anlagen entlang der innerdeutschen Grenze.
BArch, Bild 183-1990-0110-024 / Hirndorf, Heinz
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↑ →  Protokoll und Fotodokumentation zu einem Beobachtungsturm  
der DDR-Grenzeinheiten auf Rügen, 25.11.1993 
Nach der Wiedervereinigung übernahm die Bundeswehr treuhänderisch bis zum 30. September 1991 
den Abbau der Grenzanlagen. Danach führte eine private Firma unter Beteiligung einer Gruppe von 
Beauftragten des Verteidigungsministeriums die Arbeiten fort. Für die Planung der Abbauarbeiten 
erfolgten bereits durch die Bundeswehr intensive Begutachtungen der Objekte, darunter über 
700 Beobachtungstürme.
BArch, BW 1/365065 
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↑	 Meldung der Außenstelle des Bundesministeriums der Verteidigung  
in Strausberg über Beschwerden ehemaliger NVA-Soldaten, 27.3.1991
Ehemalige Angehörige der Nationalen Volksarmee durften nach ihrem Ausscheiden aus 
dem Militärdienst ihre NVA-Dienstgrade öffentlich nicht weiterführen und wurden von 
der Bundeswehr nicht als Reservisten anerkannt. 
BArch, BW 1/546297 
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↑ →  Fragenkatalog des Bundesministeriums der Verteidigung hinsichtlich 
des Abzugs der sowjetischen Streitkräfte aus Ostdeutschland, 4.10.1990 
Die Abkürzung WGT bedeutet „Westgruppe der Truppen“ (der sowjetischen 
Armee). Sie umfasste zuletzt über 300.000 Soldaten, die in der DDR stationiert 
waren, und ihre Angehörigen. Insgesamt handelte es sich um über 500.000 
Personen. Die Bundeswehr koordinierte ihren vertragsgemäßen Abzug.
BArch, BW 2/25721 

Mehr zum Abzug 
der sowjetischen 
Truppen aus 
Deutschland. 
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↑ →  Tagesbefehl anlässlich der Auflösung des Bundeswehrkommandos Ost mit Fazit des Einsatzes, 26.6.1991
BArch, BW 2/23856

←	 Abzug einer in Sachsen-Anhalt stationierten Panzer-Divisions-Garde der GUS-Streitkräfte aus Deutschland, 6.4.1994
Die GUS (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) ist seit 1991 der Zusammenschluss der meisten Nachfolgestaaten der 
Sowjetunion, um gemeinsame Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen zu unterhalten.
Bundesregierung, B 145 Bild-00066698 / Kühler, Bernd
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↑	 Bundeskanzler Helmut Kohl beim Besuch des „Korps/Territorialkommando Ost“ 
der Bundeswehr in Potsdam, 21.7.1993
Nach der Auflösung des Bundeswehrkommandos Ost 1991 erfolgte die Übernahme der neu 
gebildeten ostdeutschen Einheiten und Verbände durch die Teilstreitkräfte. Das „Korps/
Territorialkommando Ost“ war die höchste Dienststelle des Heeres in den neuen Bundesländern. 
Bundesregierung, B 145 Bild-00184764 / o. Ang.
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6 
Anhang

Für Recherchen genutzte Bestände  
des Bundesarchivs

Abteilung Militärarchiv (MA)
Am Dienstort des Bundesarchivs in Freiburg 
verwahrt das Militärarchiv mehr als 50 Regal-
kilometer Akten, Lagekarten und technische 
Pläne deutscher Streitkräfte seit der Gründung 
des Deutschen Reiches 1871. Konkret handelt 
es sich dabei um Archivalien der Preußischen 
Armee (seit 1867), der Kaiserlichen Marine, 
der Kaiserlichen Schutztruppen, der Freikorps, 
der Reichswehr, Wehrmacht und Waffen-SS, 
der Nationalen Volksarmee, der Grenztruppen 
der DDR und der Bundeswehr.

Im internationalen Vergleich ist es ungewöhn-
lich, dass ein Nationalarchiv Dokumente zur 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik wenige Jahre 
nach ihrer Entstehung als Archivgut übernimmt. In 
anderen Ländern unterhalten vor allem die Minis-
terien für Äußeres und Verteidigung häufig ressort-
eigene Archiveinrichtungen. 1954 verständigte sich 
die Bundesregierung darauf, für die dauerhafte 
Sicherung und Nutzbarmachung von Unterlagen 
militärischer Herkunft beim Bundesarchiv eine 
Abteilung Militärarchiv einzurichten. Dies war 
nicht zuletzt dem beharrlichen Engagement des 
ersten Präsidenten des 1952 gegründeten Bundes-
archivs, Georg Winter, geschuldet.

Aus Anlass des 70. Gründungsjubiläums der 
Bundeswehr hat das Bundesarchiv über 100.000 
Seiten historischer Dokumente aus den Beständen 
der Abteilung Militärarchiv digitalisiert und online 
für alle öffentlich einsehbar bereitgestellt.

Die Mehrzahl der in diesem Heft präsentierten 
Archivalien stammt aus den Aktenbeständen 
des Bundesministeriums der Verteidigung, 
insbesondere aus den Teilbeständen BArch, BW 1 
(BMVg. – Leitung, zentrale Stäbe und zivile Abtei-
lungen) und BArch, BW 2 (BMVg. – Führungsstab 
der Streitkräfte). Dokumente aus der Vor- bzw. 
Frühphase der Bundeswehr stammen aus dem 
Bestand BArch, BW 9: Unterlagen der Vorgänger
organisationen des Bundesverteidigungsminis
teriums, der Zentrale für Heimatdienst und 
des „Beauftragten des Bundeskanzlers für die 
mit der Vermehrung der alliierten Truppen 
zusammenhängenden Fragen“, im allgemeinen 
Sprachgebrauch auch „Amt Blank“ genannt.

Weiteres Archivgut des Militärarchivs in dieser 
Ausgabe von „Im Fokus“ stammt aus den Bestän-
den BArch, BH 7-2 (II. Korps), BH 7-3 (III. Korps), 
BL 7 (Verbände und Dienststellen der Luftwaffe) 
sowie aus BArch, DVW 1 (Ministerium für Natio-
nale Verteidigung der DDR). 

In allen genannten Archivbeständen befindet 
sich ein relativ hoher Anteil an amtlichen 
Verschlusssachen, also Dokumente, deren 
Inhalte zum Schutz des Wohles und der Sicher-
heit des Staates der Geheimhaltung unterliegen. 
Auch einige der in diesem Heft abgedruckten 
Dokumente enthalten Informationen, die ur-
sprünglich als geheimhaltungsbedürftig bewertet 
wurden. Jahre später hob das Bundesministerium 
der Verteidigung diese Einstufung auf. 
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Abteilung Bundesrepublik (B)
Die Abteilung B ist insbesondere verantwortlich 
für die Überlieferung zentraler ziviler Stellen der 
Bundesrepublik Deutschland einschließlich der 
westlichen Besatzungszonen (1945–1949). Zu der 
Abteilung gehören auch das Lastenausgleichsarchiv 
in Bayreuth und das Archiv der Unterlagen der 
Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur 
Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg. 

Für dieses Heft wurden zum einen Unterlagen 
aus dem Bestand BArch, B 136 (Bundeskanzler-
amt) ausgewählt. Die Überlieferungen aus 
diesem Bestand besitzen eine besondere 
historisch-politische Bedeutung, denn sie bilden 
Regierungsentscheidungen ab – unter anderem zu 
Punkten, die die Bundeswehr betreffen. 

Zum anderen wurde für das Heft auf Urschriften 
von Gesetzen und Vorschriften zurückgegriffen, 
die im Bundesarchiv im Sammlungsbestand 
BArch, B 463 (Gesetze, Verordnungen und 
Verwaltungsvorschriften der obersten Bundes
behörden) zusammengefasst sind.

Abteilung Audiovisuelle Medien (AV)
Die Abteilung AV enthält die Überlieferung 
der Filmreferate des Bundesarchivs (vor 1990) 
und des Staatlichen Filmarchivs der DDR. Die 
Sammlung umfasst mehr als 250.000 Filme und 
über 1 Million Filmrollen. Damit befindet sich 
in der Abteilung AV des Bundesarchivs eines 
der größten Filmarchive weltweit. Neben der 
Filmsammlung bewahrt AV auch Dokumente zur 
Filmgeschichte, zum Beispiel Drehbücher und 
Zulassungsunterlagen. In dieser Ausgabe von 

„Im Fokus“ ergänzen Links zu Ausschnitten aus 
Nachrichtensendungen und Dokumentarfilmen 
die abgedruckten Dokumente zur Bundeswehr. 

Zur Abteilung AV gehört auch das Referat für 
Bilder, Karten, Pläne, Plakate und Tonträger. Für 
das Heft wurden im Wesentlichen Fotos aus dem 
Bestand der Bundesregierung (B 145) und des 
Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienstes 
(Bild 183) einbezogen. 

Der Bestand B 145 dokumentiert das politische, 
aber in Teilen auch wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Leben der Bundesrepublik bis heute. 
Die Bilder stammen von offiziellen Pressefoto-
grafinnen und -fotografen der Bundesregierung 
und zeigen unter anderem Festakte oder auch 
den Dienstalltag der Bundeswehr. Das Bundes-
archiv stellt den Bestand B 145 in Kooperation 
mit der Bundesbildstelle bereit. 

Der Bestand Bild 183 beinhaltet dagegen 
Fotos der DDR-Bildagentur ADN/Zentralbild. 
Sie bieten einen Einblick in verschiedene 
Bereiche des Lebens in der Deutschen Demo-
kratischen Republik. Bei ihrer Tätigkeit folgte 
die zentrale Nachrichten- und Bildagentur des 
SED-Staates stets auch politischen Vorgaben. 
Da die DDR-Medien selbstverständlich auch 
über Entwicklungen in der Bundesrepublik 
berichteten, finden sich in Bild 183 zahlreiche 
Fotos aus den Bereichen Politik und Gesellschaft 
in Westdeutschland. 
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Armee ohne Zukunft. Das Ende der NVA und 
die deutsche Einheit. Zeitzeugenberichte und 
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lichen Forschungsamtes herausgegeben von 
Hans Ehlert. Berlin 2002 (Militärgeschichte der 
DDR. Herausgegeben vom Militärgeschichtlichen 
Forschungsamt, Bd. 3).
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Einsichten – Perspektiven. Im Auftrag des 
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Ergänzend zu dieser Ausgabe von „Im Fokus“ hat das Bundesarchiv einen Online-Schwerpunkt 

anlässlich des 70. Gründungsjubiläums der Bundeswehr erstellt. Dieser präsentiert eine 

Auswahl der digitalisierten historischen Dokumente aus den Beständen des Bundesarchivs 

zur Bundeswehr. Die Beiträge des Online-Schwerpunktes liefern Hintergrundinformationen und 

Erläuterungen zu diesen Dokumenten und geben Einblicke in verschiedene Themenkomplexe.

Sie finden den Online-Schwerpunkt unter:  

www.bundesarchiv.de/bundeswehr
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Das Bundesarchiv 
Gedächtnis der Gesellschaft

Das Bundesarchiv steht für einen offenen Zu-
gang zu Archivgut, der Nutzerinnen und Nutzer 
einlädt, sich ein differenziertes und eigenes 
Bild der deutschen Geschichte zu machen. Die 
verwahrten Quellen bilden dabei Brücken von 
der Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft 
und helfen dabei, Geschichte besser zu verstehen.

Das Bundesarchiv grenzt sich damit klar ab von 
einer in anderen Ländern angestrebten staatlich 
gelenkten Erinnerungspolitik. 1952 gegründet, 
bewahrt es Archivgut auf, das überwiegend bei 
zentralen Stellen des Deutschen Bundes (1815–
1866), des Deutschen Reiches (1867/71–1945), 
der Besatzungszonen (1945–1949), der Deutschen 
Demokratischen Republik (1949–1990) und 
der Bundesrepublik Deutschland (seit 1949) 
entstanden ist. Neben den staatlichen Quellen 
finden sich im Bundesarchiv auch Nachlässe 
bedeutender Personen der Zeitgeschichte 
sowie Unterlagen von Parteien, Verbänden 
und Vereinen mit überregionaler Bedeutung.

Überliefert werden Schriftstücke, aber auch 
Fotos, Karten, Filme und Tondokumente in 
analoger und digitaler Form. Die Arbeit des 
Bundesarchivs wird entscheidend von den 
Anliegen der Benutzerinnen und Benutzer 
geprägt. Daher kommt dem Ausbau digitaler 
Angebote eine wichtige Bedeutung zu.

Im Januar 2019 nahm das Bundesarchiv 
die Unterlagen der Wehrmachtsauskunfts-
stelle (WASt) entgegen. Als Teil der Abteilung 
Deutsches Reich geben diese Informationen über 
ehemalige Militärangehörige und helfen, Schick-
sale aufzuklären. Am 17. Juni 2021 übernahm 
das Bundesarchiv zudem die Verantwortung 
für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen DDR. Auf der Grundlage des 
Stasi-Unterlagen-Gesetzes (StUG) ermöglicht 
das Archiv den Bürgerinnen und Bürgern, der 
Wissenschaft und den Medien weiterhin die in der 
Friedlichen Revolution erkämpfte Akteneinsicht. 

←	 Digitalisierung von Schriftgut mithilfe eines 
Aufsichtsscanners
BArch, B 198 Bild-2020-1014-001 / Nobel, Jürgen
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↑	 Lagerung von großformatigen Karten im Magazin des Militärarchivs in Freiburg
BArch, B 198 Bild 2017 0216 007 / Hacke, Mila



Impressum

Herausgeber 
Bundesarchiv 
Potsdamer Straße 1 
56073 Koblenz

Redaktion 
Bundesarchiv 
Direktion Kommunikation 
Frankfurter Allee 204 
10365 Berlin 
Postanschrift: 10106 Berlin

In Zusammenarbeit mit 
Abteilung Militärarchiv 
Wiesentalstraße 10 
79115 Freiburg

Gestaltung 
Atelier Hauer + Dörfler GmbH Berlin

Bildnachweis Titelmotiv  
Bundeswehrsoldaten vor dem Reichstag in Berlin, 
Juli 1992. BArch, BW 2 Bild-031559-087 / o. Ang.

Bezug von Printexemplaren über: 
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@bundesarchiv.de 
Kostenfreier PDF-Download auf www.bundesarchiv.de

Dieses Heft ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit des Bundes-
archivs. Es wird kostenlos abgegeben und ist nicht für 
den Verkauf bestimmt. Weitere Informationen unter 
www.bundesarchiv.de.

Abdruck und publizistische Nutzung sind nur mit 
Angabe des Verfassers und der Quelle sowie unter 
Beachtung des Urheberrechtsgesetzes gestattet.

© Bundesarchiv 2025





www.bundesarchiv.de


	Titel
	Inhalt
	Einleitung
	1 Die Gründung ­der ­Bundeswehr
	1.1 Der Weg zur ­Bundeswehr
	1.2 Innere Führung und „Staatsbürger in Uniform“
	1.3 Wehrpflicht – ein gesellschaftliches Thema

	2 Aufgaben der Bundeswehr
	2.1 Die Bundeswehr in der Landes- und Bündnisverteidigung
	2.2 Erste Hilfseinsätze im Ausland: Erdbebenhilfe für Marokko 
	2.3 Erste Hilfseinsätze im Inland: Sturmflut in Norddeutschland  
	2.4 Hilfseinsätze der ­Bundeswehr in Somalia 1992 bis 1994 

	3 Frauen in den Streitkräften
	3.1 Der Anfang: weibliche Soldaten?
	3.2 Die ersten Soldatinnen der Bundeswehr: Frauen im Sanitätsdienst
	3.3 Die Öffnung aller Laufbahnen

	4 Die Gesellschaft und die Bundeswehr: eine widersprüchliche Beziehung
	4.1 Die Ostermärsche 1960 und der Beginn der westdeutschen ­Friedensbewegung   
	4.2 1980: ­Gewalttätiger Protest gegen eine ­öffentliche Veranstaltung der Bundeswehr in ­Bremen 

	5 „Armee der Einheit“: Die Bundeswehr und die Wiedervereinigung 1989/90
	5.1 Das Ende der NVA 
	5.2 Die vereinte Bundeswehr und das Erbe der NVA

	6 Anhang
	Das Bundesarchiv. Gedächtnis der Gesellschaft



